
  

  

 

An die Eltern  Stadt Rapperswil-Jona 

Schulleitung Burgerau Oberstufe 

Kontaktperson: 

Urs Fell 

Burgeraustrasse 19  8640 Rapperswil 

T: 055 225 87 72  F:  

e: urs.fell@rj.sg.ch 

20. Oktober 2014   

Absenzen – Wie gehe ich vor, wenn mein Kind krank ist? 

Prävention - Sicherheit durch Sichtbarkeit 

 

 Liebe Eltern 

Absenzen 

Die kürzer werdenden Tage kündigen die kalte Jahreszeit an, was eine Zunahme krank-

heitsbedingter Absenzen erwarten lässt.  

Gerne möchte ich Ihnen den Meldevorgang nachfolgend in Erinnerung rufen: 

Pflicht Eltern: 

 Meldung der krankheitsbedingten Abwesenheit vor Unterrichtsbeginn bei 

Lehrperson der ersten Lektion in welcher das Kind fehlt (vgl. Stundenplan)  

 entweder per Mail (vorname.nachname@rj.sg.ch) und gleichzeitig an Klas-

senlehrperson  

 oder nach Angabe der Klassenlehrperson per Telefon (keine SMS) 

 

 Nach Genesung die Absenz im Burgeraupass eintragen und mit Visum bestäti-

gen.  

Pflicht Schülerin/Schüler: 

 Burgeraupass mit eingetragener Absenz innert 1 Woche sämtlichen LP zum Vi-

sum vorlegen 

 Nacharbeiten von verpasstem Unterrichtsinhalt und Aufgaben so rasch wie mög-

lich, resp. nach Absprache mit Klassenlehrperson 

Sollten die Lehrpersonen innert 15 Minuten nach Unterrichtsbeginn den Verbleib Ihres 

Kindes nicht aufklären können, so würde die Schulleitung die Situation weiter verfolgen. 

 

Sicherheit durch Sichtbarkeit 

Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit Fahrrädern zur Schule. Es ist mir ein Anlie-

gen, dass die Jugendlichen auch im Winter bei Dunkelheit gut sichtbar sind. 
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Bitte kontrollieren Sie im Interesse Ihres Kindes, 

 ob das Fahrrad Ihres Kindes wirklich fahrtauglich ist (Bremsen/Licht) und veran-

lassen Sie allfällige Reparaturen  

 ob der Velohelm noch sitzt. 

Für Velo fahrende und zu Fuss gehende Schülerinnen und Schüler: 

 Helle Kleider mit lichtreflektierendem Material tragen dazu bei, möglichst 

frühzeitig wahrgenommen zu werden. Das gilt für den Schulsack genauso wie für 

das Velo. Bei Dunkelheit ist lichtreflektierendes Material aus einer Distanz von 

140 Metern sichtbar. Eine dunkel gekleidete Person ist erst aus 35 Metern er-

kennbar. 

 Reflektoren: Bei Velos sind Reflektoren vorne (weiss), hinten (rot) und an den 

Pedalen (orange) gesetzlich vorgeschrieben. Speichenreflektoren oder reflektie-

rende Pneus sorgen für zusätzliche seitliche Sichtbarkeit. 

Die Klassenlehrpersonen werden die Thematik ausserdem im Unterricht aufgreifen. 

 

Ich wünsche Ihnen einen unfallfreien Spätherbst und Winteranfang und hoffe auf wenige 

krankheitsbedingte Absenzen. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleitung Burgerau Oberstufe   

 
 

  

 

Urs Fell 

Schulleiter 

  

 

 

 

 

 


